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Die technische Bearbeitung eines Stoffes ist kurz mitzutheilen, z. B. Bleichen oder Färben oder Graviren.
Ist durch die Veredelung einer Waare ein besonderes Erzeugniß hergestellt worden, so ist der Name

desselben anzugeben, z. B. bei Garn: Strumpfwaaren, bei Geweben: Kleider oder Leibwäsche.
in den nachgenannten Großbetrieben ist durch die beigesetzte Abkürzung näher zu bezeichnen.

Brau.: Export--Brauereien;
Br.: Export--Brennereien;
Chok.: Export-Chokoladefabriken;
E.: Lager der Eisengiebereien 2c.;
M.: Fabrikate aus Mühlenlagern;
Mälz.: Malz aus Mälzereien;

Veredelungsverkehr

Masch.: Maschinenfabriken;
Oelm.: Oel aus Oelmühlen;

P.: Petroleum-Raffinerien;
KR. M.: Reisschälmühlen;
Stä. Fabr.: Reisstärkefabriken.
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besserung“ anzugeben.
Ausbesserungs-Verkehr ist ohne nähere Bezeichnung der Ausbesserung oder Aenderung als „Aus-

Die technische Bearbeitung eines Stoffes ist kurz mitzutheilen, z. B. Bleichen oder Färben oder Graviren.
Ist durch die Veredelun
desselben anzugeben, z. B. bei Roggen: Mehl, bei Garn: Strumpfwaaren.

einer Waare ein besonderes Erzeugniß hergestellt worden, so ist der Name
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